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Einleitung

Bereits vor zwölf Jahren hat der Landtag des Landes Brandenburg das Akten-
einsichts- und Informationszugangsgesetz verabschiedet und damit das in
der Landesverfassung garantierte Grundrecht auf politische Mitgestaltung hand-
habbar gemacht. Bahnbrechend war das Gesetz deshalb, weil es zum ersten
Mal den bis dahin geltenden Grundsatz der prinzipiellen Geheimhaltung zu
Gunsten eines voraussetzungslosen Zugangsrechts für jedermann durchbro-
chen hat. In der Zwischenzeit haben zahlreiche andere Länder sowie der Bund
Informationsfreiheitsgesetze verabschiedet.

Um in der Gemeinde, im Landkreis oder auch in der Landespolitik an Ent-
scheidungen mitwirken zu können, müssen alle Menschen grundsätzlich die
Möglichkeit haben, Akten und Daten der Behörden einzusehen. Erst wenn sie
über die gleichen Informationen verfügen wie die Staatsgewalt, können sie ihre
Mitwirkungsrechte ausüben. Das Akteneinsichts- und Informationszugangs-
gesetz ist hierfür ein wichtiges Werkzeug; aber auch andere Rechtsgrundla-
gen kommen zum Tragen: Soweit es um Umweltinformationen geht, gilt vor-
rangig das speziellere, aber ebenfalls voraussetzungslose Umweltinformati-
onsrecht. Der Informationsanspruch über die Verarbeitung der eigenen
personenbezogenen Daten nach dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz
sowie das Recht von Verfahrensbeteiligten auf Akteneinsicht nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg ergänzen das allgemeine
Informationszugangsrecht.

Mit der Herausgabe dieser Gesetzesbroschüre stellen wir allen Interessierten
eine erste Hilfestellung bei der Nutzung des Akteneinsichtsrechts zur Verfü-
gung. Die vorliegende, siebente Auflage berücksichtigt die bisherigen Ände-
rungen und Anpassungen des Akteneinsichts- und Informationszugangsge-
setzes sowie der Gebührenordnung. Selbstverständlich beraten wir jeden An-
tragsteller und jede Antragstellerin und auch Verwaltungen bei der Nutzung
und Anwendung des Gesetzes. Wer Fragen hat oder der Auffassung ist, in dem
Grundrecht auf Informationszugang verletzt worden zu sein, kann sich jederzeit
an die Landesbeauftragte für das Recht auf Akteneinsicht wenden.

Dagmar Hartge

Landesbeauftragte für den Datenschutz
und für das Recht auf Akteneinsicht
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Akteneinsichts- und
Informationszugangsgesetz (AIG)

Vom 10. März 1998 (GVBl. I S. 46),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur
Änderung des Gesetzes über den Kommunalen

Versorgungsverband Brandenburg, des
Brandenburgischen Versorgungsrücklagengesetzes

sowie zur Anpassung der Verweisungen an das
Kommunalrechtsreformgesetz (KommRRefAnpG)

vom 23. September 2008 (GVBl I S. 202, 206)

§ 1
Akteneinsichtsrecht

Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes das Recht auf
Einsicht in Akten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder
private Interessen nach den §§ 4 und 5 entgegenstehen
oder andere Rechtsvorschriften bereichsspezifische Rege-
lungen für einen unbeschränkten Personenkreis enthalten.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Das Akteneinsichtsrecht besteht gegenüber Behörden
und Einrichtungen des Landes im Sinne des Dritten Ab-
schnitts des Landesorganisationsgesetzes sowie gegen-
über Gemeinden und Gemeindeverbänden.

(2) Das Akteneinsichtsrecht besteht gegenüber den in § 1
Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Landesorganisationsgesetzes ge-
nannten Stellen nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben er-
ledigen. Gegenüber Forschungsanstalten, zentralen For-
schungseinrichtungen, Schulen und Prüfungseinrichtun-
gen besteht das Einsichtsrecht nur, soweit sie nicht im
Bereich von Forschung, Lehre, Unterricht und Prüfung tä-
tig werden.

(3) Das Akteneinsichtsrecht besteht gegenüber Behörden
und Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Gemein-
den und Gemeindeverbände, deren Zuständigkeitsbereich
sich auch auf andere Bundesländer erstreckt, nur, soweit
sich deren Akten ausschließlich auf das Land Brandenburg
beziehen.
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(4) Soweit sich die aktenführende Behörde zur Erledigung
hoheitlicher Aufgaben Privater bedient, besteht das Akten-
einsichtsrecht gegenüber den privaten Stellen.

(5) In laufenden Verfahren wird Akteneinsicht nur nach Maß-
gabe des anzuwendenden Verfahrensrechts gewährt.

§ 3
Begriffsbestimmung

Akten im Sinne dieses Gesetzes sind alle schriftlich, elek-
tronisch, optisch, akustisch oder auf andere Weise aufge-
zeichneten Unterlagen, soweit diese ausschließlich amtli-
chen oder dienstlichen Zwecken dienen. Nicht hierunter
fallen Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil des
Vorgangs sind und spätestens nach dessen Abschluß ver-
nichtet werden.

§ 4
Schutz überwiegender öffentlicher Interessen

(1) Der Antrag auf Akteneinsicht ist abzulehnen, wenn

1. das Bekanntwerden des Akteninhalts die Landesvertei-
digung oder die internationalen Beziehungen des Bun-
des oder eines anderen Landes berühren würde oder
die Beziehungen des Landes zu anderen Staaten oder
zwischenstaatlichen Einrichtungen, zur Europäischen
Union, zum Bund oder zu den Ländern beeinträchtigen
könnte,

2. durch das Bekanntwerden des Akteninhalts Angaben
und Mitteilungen öffentlicher Stellen, die nicht dem An-
wendungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, ohne
deren Zustimmung offenbart würden,

3. sich der Inhalt der Akten auf Beratungen der Landesre-
gierung oder Arbeiten zu ihrer Vorbereitung bezieht,

4. das Bekanntwerden des Akteninhalts Belange der Straf-
verfolgung und -vollstreckung, der Gefahrenabwehr oder
andere Belange der inneren Sicherheit beeinträchtigen
könnte oder eine erhebliche Gefahr für die öffentliche
Sicherheit verursachen könnte,
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5. durch die Gewährung von Akteneinsicht Inhalte von
Akten offenbart würden, die eine Behörde zur Durch-
führung eines Gerichtsverfahrens, eines strafrechtlichen
oder disziplinarrechtlichen Ermittlungsverfahrens oder
eines Bußgeldverfahrens erstellt hat oder die ihr auf-
grund des Verfahrens zugehen oder die der Aufsicht
über eine andere Stelle dienen.

(2) Der Antrag auf Akteneinsicht soll abgelehnt werden,

1. soweit sich der Inhalt der Akten auf den Prozeß der
Willensbildung innerhalb von und zwischen Behörden
oder Verwaltungseinrichtungen oder auf Vorgänge be-
zieht, die nach § 36 Abs. 2 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg in nichtöffentlicher Sitzung
zu beraten oder zu beschließen sind oder in nichtöf-
fentlicher Sitzung beraten oder beschlossen worden
sind,

2. wenn durch das vorzeitige Bekanntwerden des Akten-
inhalts der Erfolg bevorstehender behördlicher Maßnah-
men gefährdet werden könnte,

3. wenn sie sich auf die Übermittlung noch nicht abge-
schlossener Schriftstücke oder auf Entwürfe zu Ent-
scheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren
Vorbereitung bezieht oder

4. wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der
öffentlichen Stelle erheblich beeinträchtigt würde,

es sei denn, daß das Interesse an der Einsichtnahme das
entgegenstehende öffentliche Interesse im Einzelfall über-
wiegt.

(3) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amts-
geheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften be-
ruhen, bleibt unberührt.

§ 5
Schutz überwiegender privater Interessen

(1) Der Antrag auf Akteneinsicht ist vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 abzulehnen, soweit
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1. hierdurch personenbezogene Daten offenbart würden,

2. der Einsicht der Schutz geistigen Eigentums, insbe-
sondere Urheberrechte, entgegensteht oder

3. dadurch ein Antragsteller oder ein Dritter von einer Tat-
sache Kenntnis erlangen würde, die nur einem eng be-
grenzten Personenkreis bekannt ist, zu einem bestimm-
ten Geschäftsbetrieb in Beziehung steht und die nach
dem Willen des Unternehmens geheimzuhalten ist oder
an deren Geheimhaltung das Unternehmen ein schutz-
würdiges Interesse hat.

§ 4 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Die Akteneinsicht kann gewährt werden, soweit

1. personenbezogene Daten mit Zustimmung des Betrof-
fenen offenbart werden oder die Offenbarung durch die-
ses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift zugelas-
sen ist,

2. die personenbezogenen Daten aus allgemein zugäng-
lichen Quellen entnommen werden können und schutz-
würdige Belange des Betroffenen der Offenbarung nicht
entgegenstehen,

3. aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls im Hin-
blick auf den Zweck der politischen Mitgestaltung das
Offenbarungsinteresse des Antragstellers das Interes-
se der betroffenen Person an der vertraulichen Behand-
lung der Information überwiegt oder

4. die Daten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 mit Zustim-
mung des Unternehmens offenbart werden.

§ 16 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes fin-
det keine Anwendung.

(3) Bei Einsicht in die Akten ist auch die Offenbarung der
Mitwirkung eines Amtsträgers an Verwaltungsvorgängen
oder sonstigem hoheitlichem Handeln sowie dessen Na-
mens, Titels, akademischen Grades, der innerdienstlichen
Funktionsbeschreibung, der dienstlichen Anschrift und Ruf-
nummer zulässig, es sei denn, der Offenbarung stehen
schutzwürdige Belange des Amtsträgers entgegen.
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§ 6
Durchführung der Akteneinsicht

(1) Der Antrag auf Akteneinsicht muß hinreichend be-
stimmt sein. In den Fällen des § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 Nr.
3 sind auch die besonderen Umstände des Einzelfalls
darzulegen, aufgrund derer ein überwiegendes Offenba-
rungsinteresse geltend gemacht wird. Der Antrag ist
schriftlich oder elektronisch an die aktenführende Behör-
de zu richten. In den Fällen des Satzes 2 muß dem Antrag-
steller von der aktenführenden Behörde Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen gegeben wer-
den. Sofern dem Antragsteller Angaben zur hinreichenden
Bestimmung seines Antrages fehlen, ist er von der öffent-
lichen Stelle zu beraten und zu unterstützen. Wird ein An-
trag bei einer unzuständigen Stelle gestellt, so ist diese
verpflichtet, den Antrag unverzüglich an die zuständige Stelle
weiterzuleiten und den Antragsteller hierüber zu unterrich-
ten. Der Antrag ist innerhalb eines Monats zu bescheiden;
ist dies nicht möglich, so ist ein Zwischenbescheid zu
erteilen. Eine Ablehnung des Antrages ist von der akten-
führenden Behörde schriftlich zu begründen. Der Antrag-
steller ist im Ablehnungsbescheid auf sein Recht nach §
11 Abs. 2 Satz 1 hinzuweisen.

(2) Soweit der Schutz der in den §§ 4 und 5 genannten
öffentlichen und privaten Belange durch Aussonderung von
Aktenteilen oder Einzeldaten gewährleistet werden kann,
ist dem Antragsteller der übrige Teil der Akte zugänglich zu
machen. Ist die Aussonderung mit einem unverhältnismä-
ßig hohen Aufwand verbunden, besteht nur ein Recht auf
Auskunftserteilung.

(3) In den Fällen des § 5 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ist der Betroffe-
ne vor der Gewährung der Akteneinsicht anzuhören. Das-
selbe gilt in den Fällen, in denen Unternehmensdaten,
die nicht unter § 5 Abs. 1 Nr. 3 fallen, von einer Aktenein-
sicht betroffen sind.

(4) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antrag-
steller bereits über die begehrten Informationen verfügt
oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zu-
gänglichen Quellen beschaffen kann oder wenn der An-
trag zum Zweck der Vereitelung oder Verzögerung von Ver-
waltungshandlungen erfolgt.
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§ 7
Art und Weise der Gewährung des

Akteneinsichtsrechts

Die zuständige Stelle bestimmt das Verfahren nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Der Anspruch auf Akteneinsicht wird
vorbehaltlich der in § 6 Abs. 2 und § 8 geregelten Ausnah-
men durch Gewährung der Einsicht in die Originaldokumen-
te erfüllt. Mit Zustimmung des Antragstellers kann das Ak-
teneinsichtsrecht auch durch

1. Übermittlung von Vervielfältigungen,

2. Dokumentationen,

3. elektronische Post,

4. Broschüren oder

5. Zurverfügungstellung von Informationsträgern in son-
stiger Weise

gewährt werden, soweit sie die begehrten Informationen
enthalten. Der Antragsteller kann auch auf Veröffentlichun-
gen der zuständigen Behörde verwiesen werden.

§ 8
Gleichförmige Anträge und Beschränkung auf

Auskunftserteilung

(1) Das Akteneinsichtsrecht ist auf Auskunftserteilung be-
schränkt, wenn mehr als 50 Anträge vorliegen, die auf die
gleichen Informationen gerichtet sind, und die Auskunft auch
ohne den Informationsträger verständlich ist. Abweichend
von Satz 1 kann auch bei weniger als 50 Anträgen die In-
formationsgewährung auf Auskunftserteilung beschränkt
werden, wenn die Gewährung von Akteneinsicht mit ei-
nem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre.

(2) Bei Anträgen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte eingereicht worden sind (gleichför-
mige Anträge), gelten die §§ 17 und 19 des Brandenburgi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.
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§ 9
Informationsrecht für Bürgerinitiativen und Verbände

zur Beeinflussung öffentlicher Angelegenheiten

(1) Dieses Gesetz findet entsprechend Anwendung auf
Bürgerinitiativen und Verbände zur Beeinflussung öffentli-
cher Angelegenheiten im Sinne des Artikels 21 Abs. 3 der
Verfassung des Landes Brandenburg, soweit sie ihr Recht
auf Information geltend machen.

(2) Anträge nach Absatz 1 können nur durch den Vorstand
oder einen besonders hierzu Bevollmächtigten gestellt wer-
den. In Zweifelsfällen ist gegenüber der Behörde die Ver-
tretungsbefugnis nachzuweisen.

§ 10
Kosten

(1) Für Amtshandlungen, die aufgrund dieses Gesetzes vor-
genommen werden, werden Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) erhoben. Die Gebühren sind so zu bemessen, daß
zwischen dem Verwaltungsaufwand einerseits und dem
Recht auf Akteneinsicht andererseits ein angemessenes
Verhältnis besteht. Kostenregelungen in anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen
mit dem Ausschuß für Inneres des Landtages die Gebüh-
rentatbestände und die Höhe der Gebühren durch Rechts-
verordnung (Gebührenordnung) zu bestimmen.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können für
Amtshandlungen, die aufgrund dieses Gesetzes vorge-
nommen werden, Gebühren und Auslagen erheben und
dies durch Satzung regeln. Die Vorschriften des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg finden
Anwendung.

§ 11
Beauftragter für das Recht auf Akteneinsicht

(1) Zur Wahrung des Grundrechts auf Akteneinsicht und
Informationszugang wird ein Landesbeauftragter für das
Recht auf Akteneinsicht bestellt. Diese Aufgabe wird von
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenom-
men. Die Wahl und die Rechtsstellung des Landesbeauf-
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tragten richten sich nach den §§ 22 und 23 des Branden-
burgischen Datenschutzgesetzes. Der Landesbeauftragte
führt die Amts- und Funktionsbezeichnung "Der Landesbe-
auftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akten-
einsicht" in männlicher oder weiblicher Form.

(2) Jeder hat das Recht, den Landesbeauftragten für den
Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht anzuru-
fen. In diesem Fall hat der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht die Befug-
nisse der §§ 23, 25 und 26 des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das
Recht auf Akteneinsicht legt dem Landtag alle zwei Jahre
einen Bericht über seine Tätigkeit vor.

§ 12
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Verwaltungsgebührenordnung für
Amtshandlungen beim Vollzug des

Akteneinsichts- und
Informationszugangsgesetzes

(Akteneinsichts- und Informationszugangs-
gebührenordnung - AIGGebO)

Vom 2. April 2001
(GVBl. II S. 85),

zuletzt geändert durch Verordnung
vom 19. Dezember 2005

(GVBl. II S. 596)

Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Akteneinsichts- und Infor-
mationszugangsgesetzes vom 10. März 1998 (GVBl. I S.
46) verordnet die Landesregierung im Benehmen mit dem
Ausschuss für Inneres des Landtages:

§ 1
Gebührentarif

Für Amtshandlungen beim Vollzug des Akteneinsichts- und
Informationszugangsgesetzes werden Gebühren nach an-
liegendem Gebührentarif, der Bestandteil dieser Verordnung
ist, erhoben.

§ 2
Gebührenbemessung

Bei der Festsetzung der Gebühr sind im Einzelfall zu be-
rücksichtigen

1. der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsauf-
wand, soweit Aufwendungen nicht als Auslagen gesondert
berechnet werden, und

2. auf Antrag die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antrag-
stellers.
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§ 3
Auslagen

(1) Auslagen, die im Zusammenhang mit der gebühren-
pflichtigen Amtshandlung notwendig werden, gelten als
bereits in die Gebühr einbezogen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern das Akteneinsichtsrecht auf
andere Weise als durch Einsicht in die Originaldokumen-
te erfüllt wird (§ 7 Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz); hierfür notwendige Auslagen hat der An-
tragsteller zu ersetzen. Die Höhe der Auslagen bestimmt
sich nach der Tarifstelle 3 der Anlage. Die Auslagen sind
auch dann zu erstatten, wenn für eine Amtshandlung Ge-
bührenfreiheit besteht oder von der Gebührenerhebung
ganz oder teilweise abgesehen wird.

§ 4
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündigung in
Kraft.
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Tarifstelle

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

Gegenstand

Übermittlung von Informationen

Erteilung einer Auskunft

Ermöglichung der Einsichtnahme in Akten und sonstige
Informationsträger

in einfachen Fällen

bei umfangreichem Verwaltungsaufwand

bei außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand, insbeson-
dere, wenn in zahlreichen Fällen Daten ausgesondert wer-
den müssen zum Schutz überwiegender öffentlicher oder
privater Interessen (§§ 4 und 5 AIG)

Widerspruchsbescheide

Erteilung von Bescheiden über Widersprüche - wenn und
soweit sie zurückgewiesen werden

Bescheide über Widersprüche gegen Kostenentscheidun-
gen - wenn und soweit sie zurückgewiesen werden

Auslagen

Anfertigung von Zweitschriften, Kopien oder Computer-
ausdrucken

- für die ersten 50 Seiten je Seite

- für jede weitere Seite

Auslagen für die Übermittlung von Informationen nach
§ 7 Satz 3 Nr. 2 bis 5 AIG

Anlage

Gebührentarif

Gebühr
EUR

0 bis 100

0 bis 100

100 bis 500

500 bis 1000

10 bis 50

10

0,50

0,15

in tatsächlich
entstandener
Höhe


